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Interview mit Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim

„Die Macht 
der Bürger stärken!“
Die Politik wird viel zu sehr von den Parteien beherrscht, kritisiert  
Prof. Hans Herbert von Arnim. Er sieht darin eine große Gefahr und fordert 
Korrekturen: mehr Einfluss der Wähler auf die Abgeordneten, eine 
Direktwahl der Ministerpräsidenten auf Landesebene, Volksbegehren und 
Volksentscheide auf Bundesebene, keine 5-Prozent-Hürde bei Europa-
wahlen. ÖP-Chefredakteur Günther Hartmann unterhielt sich mit ihm. 

ÖkologiePolitik:  Herr Prof. 
von Arnim, warum nimmt die 
Politikverdrossenheit immer 
mehr zu? 

Hans Herbert von Arnim:  Der 
derzeitige Absturz des Vertrauens 
in die Politik hat weniger mit Po-
litikverdrossenheit als mit Politi-
ker- und Parteienverdrossenheit 
zu tun. Die politischen Parteien 
haben die Macht immer mehr an 
sich gerissen und wirken nicht 
mehr nur bei der politischen 
Willensbildung des Volkes mit, 
wie es das Grundgesetz in Artikel 
21 vorsieht, sondern beherrschen 
sie zunehmend. Deshalb breitet 
sich ein wachsendes Unbehagen 
aus. Vor allem weil sich der Ein-
druck verstärkt, dass die Parteien 
ihre Aufgaben nicht gut erfüllen, 
empfinden immer mehr Bürger 
die Selbstherrlichkeit der poli-
tischen Klasse und ihre selbst 

gemachten Privilegien als frus-
trierend. 

Wählen aber nicht letztlich 
immer noch die Bürger die Par-
teien und Abgeordneten und 
bekommen also nur das, was sie 
verdienen? 

Die Bürger wählen Parteien. 
Aufgrund der 5-Prozent-Hürde 

haben sie aber nur eine begrenzte 
Auswahl. Und die Abgeordneten 
können sie schon gar nicht frei 
und unmittelbar wählen, wie es 
das Grundgesetz eigentlich be-
stimmt, denn die Parteien geben 

wieder loszuwerden. Doch genau 
das ist nicht möglich: Die Bürger 
können schlechte Abgeordnete 
nicht abwählen. Nicht die Bürger, 
sondern die Parteien sind für die 
Qualität der Politik verantwort-
lich.

Dienen die Listen nicht vor 
allem dazu, dass auch weniger 
charismatische, dafür aber fach-
lich kompetente Abgeordnete in 
die Parlamente gelangen? Sind 
sie nicht eine Absicherung gegen 
die Gefahr des Populismus? 

In der Praxis werden vor allem 
stramme Parteisoldaten auf gute 
Listenplätze gesetzt und in si-
cheren Wahlkreisen aufgestellt. 
Eigene Ideen sind eher nicht er-
wünscht. Tatsächlich stimmen 
die Abgeordneten der Regie-
rungsparteien den Regierungs-
anträgen geschlossen zu – und 
die Abgeordneten der Opposi-
tion lehnen sie geschlossen ab. 
Ausnahmen bestätigen die Regel. 
Oft wissen die Abgeordneten da-
bei nicht einmal genau, über was 
sie da gerade entscheiden. 

Wie sollte das Wahlrecht ge-
ändert werden? 

Sinnvoll wären Vorwahlen 
in den Wahlkreisen, denn das 
zwänge die Parteien dazu, auch 
in sicheren Wahlkreisen bei ih-
rer Kandidatenauswahl sorgfäl-
tiger vorzugehen, und es käme 
ein intensiverer Dialog zwischen 
Bürgern, Parteibasis und Be-
rufspolitikern zustande. Mit der 
Zweitstimme sollten die Wähler 
die Möglichkeit erhalten, die Rei-
hung der Kandidaten zu verän-
dern und weitere hinzuzufügen. 
Zudem sollte auf Landesebene 
das Volk den Ministerpräsidenten 
und auf Bundesebene den Bun-
despräsidenten direkt wählen 
können. Auf Bundesebene sollte 
außerdem Direkte Demokratie 
in Form von Volksbegehren und 
Volksentscheiden möglich wer-
den. Auf Europaebene muss die 
5-Prozent-Hürde verschwinden, 
weshalb ich ja auch eine Klage 
beim Bundesverfassungsgericht 
gegen die Europawahl 2009 ein-
gereicht habe, die von der ÖDP 
unterstützt wird. Auch die star-
ren Listen greife ich mit der Kla-
ge an.

Wie begründen Sie die Verfas-
sungswidrigkeit der 5-Prozent-
Hürde bei der Europawahl?

Im Wahlrecht gilt ein strenger 
Gleichheitsgrundsatz. Eine Un-
gleichbehandlung von Parteien, 
Kandidaten und Wählern darf 

sie ihnen weitgehend vor – als Di-
rektkandidaten in sicheren Wahl-
kreisen oder als Kandidaten auf 
starren, von den Wählern nicht zu 
verändernden Listen. Wer letzt-
lich in die Parlamente einzieht, 
haben die Parteien schon lange 
vor der Wahl intern festgelegt. 
Die Bürger können das meist nur 

formal abnicken, was die Kluft 
zur politischen Klasse weiter ver-
tieft. Der Staatsphilosoph Karl 
Popper definierte Demokratie als 
ein System, das erlaubt, schlech-
te Politiker ohne Blutvergießen 
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„Die Bürger können die Abgeordneten 
nicht frei und unmittelbar  

wählen, denn die Parteien geben sie 
ihnen weitgehend vor.“
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es nur dann geben, wenn dafür 
ein wirklich triftiger Grund vor-
liegt. Als triftiger Grund gilt bei 
den Bundestags- und Landtags-
wahlen die Verhinderung einer 
Zersplitterung des Parlaments, 
die wir in der Weimarer Repu-
blik erlebten und die damals 
auch maßgeblich zum Scheitern 
der jungen Demokratie beitrug. 
Die 5-Prozent-Hürde soll also 
die Regierungsbildung und das 
Regieren erleichtern. Das Euro-
päische Parlament jedoch bildet 
gar keine Regierung. Für die 
Ungleichbehandlung kleinerer 
Parteien und ihrer Wähler gibt es 
hier keinen triftigen Grund.

Welche Konsequenzen hatte 
die 5-Prozent-Hürde bei der Eu-
ropawahl?

Bei der Europawahl 
2009 wurden deshalb 
ungefähr 2,8 Mio. Stim-
men fehlgeleitet. Weil 
die Zahl der deutschen 
Sitze unverändert bleibt, 
kommen diese Stimmen 
letztlich anderen Par-
teien zugute. Mit einer 
Stimme für eine kleine 
Partei unterstützt ein 
Wähler so möglicher-
weise eine große Partei, 
die er zutiefst ablehnt. 
Das ist grotesk. Im Eu-
ropäischen Parlament 
sind derzeit 162 Par-
teien vertreten – warum 
sollte da Deutschland 
versuchen, kleineren 
Parteien wie der ÖDP 
Sitze in Brüssel vorzu-
enthalten? Es gibt dafür 
keinen Grund, außer 
dem des Machterhalts. 
Noch grotesker wird 
die Situation beim Ver-
gleich mit kleineren EU-
Staaten. In Deutschland 
kann eine Partei trotz 
Erlangung von 1,2 Mio. 
Stimmen an der 5-Pro-
zent-Hürde scheitern. In 
vier kleinen EU-Staaten 
zusammen würde diese 
Stimmenzahl aber für 
24 Parlamentssitze aus-
reichen. Dafür ist nicht 
Europa verantwortlich, 
sondern der deutsche 
Gesetzgeber – also die 
etablierten Parteien, die 
das Wahlrecht gestalten.

Wie ist der aktuelle 
Stand bei der Klage ge-
gen die 5-Prozent-Hür-
de? 

Die mündliche Verhandlung 
vorm Verfassungsgericht fand am 
3. Mai statt. Mit dem Urteil wird 
bis zum Jahresende gerechnet.

Sie plädieren auch für mehr 
Direkte Demokratie auf Bundes-
ebene. Warum?

Volksbegehren und Volksent-
scheide sind ein wichtiges Ventil 
gegen die zunehmende Par-
teienverdrossenheit. Sie geben 
den Menschen das Gefühl, dass 
eben doch nicht alles über ihre 
Köpfe hinweg entschieden wird, 
sondern sie in wichtigen Fragen 
mitreden und mitentscheiden 
dürfen. Sie machen ihnen Mut, 
dass sie ihre Interessen notfalls 
auch gegen die geballte Macht 
der politischen Klasse durchset-
zen können. 

Die Verfasser des Grundge-
setzes sorgten 1949 ganz bewusst 
dafür, dass es auf Bundesebene 
weder Direkte Demokratie noch 
eine direkte Wahl des Bundes-
präsidenten gibt.

Das tiefe Misstrauen des Par-
lamentarischen Rates, der das 
Grundgesetz entwarf, gegenüber 
dem eigenen Volk war eine Re-
aktion auf die zwölfjährige Herr-
schaft der Nationalsozialisten. 
Nach über 60 Jahren Demokra-
tie in den alten Bundesländern 
und über 20 Jahren in den neuen 
Bundesländern sollte man dem 
deutschen Volk nicht mehr die 
demokratische Reife absprechen. 

Ergebnisse mancher Mei-
nungsumfragen lassen aber da-
ran zweifeln.

Meinungsumfragen sind da 
nicht der richtige Maßstab. Sie 
sind nur Momentaufnahmen, die 
rasch schwankende Stimmungs-
bilder widerspiegeln. Einem 
Volksentscheid jedoch geht ein 
monatelanger Prozess intensiver 
Meinungsbildung voraus, der 
die Schlüssigkeit der Argumente 
gründlich durchleuchtet. Hier 
kommt auch den Medien große 
Bedeutung zu. Ein unabhängiger, 
kritischer und qualitätvoller 
Journalismus ist ein wichtiger 
Baustein in einer Demokratie –
und er wird durch Direkte De-
mokratie gefördert, weil die Bür-
ger dann sachhaltige Informati-
onen nachfragen. 

Trotzdem gibt es auch kri-
tische Stimmen und Widerstand 
gegen die Direkte Demokratie?

Direkte Demokratie ist eine 
Beschneidung der alleinigen 
Gesetzgebungskompetenz der 

politischen Klasse. Sie wäre für 
die Parteien wesentlich anstren-
gender, weil sie dann den Bürgern 
das Für und Wider eines Pro-
blems wirklich erklären müssten. 
Die praktizierte Tendenz, auf 
rhetorische Floskeln und eine 
mediengerechte Inszenierung zu 
setzen, würde gebrochen. Eine 
Entscheidung, die den Steuer-
zahler Milliarden Euro kostet, 
nur mit dem Wort „alternativ-
los“ zu begründen, ginge dann 

nicht mehr. Allzu oft hatten die 
Menschen in den letzten Jahren 
den Eindruck, dass sich die Poli-
tik von der Wirtschaft über den 
Tisch ziehen lässt, und das wohl 
nicht ganz zu unrecht.

Übt die Wirtschaft einen zu 
starken Einfl uss auf die Politik 
aus?

Die Politik muss intensiv 
Kontakt zur Wirtschaft pfl egen, 
um deren Probleme verstehen 
und sinnvolle Gesetze machen 
zu können. Abgeordneten und 
Ministern fehlt da ja oft die not-
wendige Sachkompetenz. Lobby-

ismus kann also etwas durchaus 
Sinnvolles sein. Unerträglich wird 
es allerdings, wenn Geld fl ießt, 
denn dann liegt der Tatbestand 
der Bestechung nahe. Doch einen 
wirksamen Straftatbestand gibt 
es für deutsche Abgeordnete selt-
samerweise gar nicht. Deutsche 
Abgeordnete kann man strafl os 
bestechen! Obwohl Deutsch-
land eine UN-Konvention gegen 
Abgeordnetenkorruption un-
terzeichnet hat, sträubt sich der 
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Hans Herbert von Arnim
Jahrgang 1939, studierte Jura und Wirt-
schaftswissenschaft, leitete von 1968 bis 
1978 das Karl-Bräuer-Institut des Bundes 
der Steuerzahler, promovierte, habilitierte, 
war dann 1978 Professor in Marburg und 
ab 1981 an der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer.
Seit 2005 ist er pensioniert, aber noch für 
die Hochschule tätig. Zu den Forschungs-
schwerpunkten Arnims gehören unter 
anderem Verfassungsrecht, Demokratie-
theorie, Parteienrecht und Politikfi nan-
zierung.
Bekannt wurde er als engagierter und 
kompetenter Parteienkritiker. Er veröf-
fentlichte dazu seit den 1980er-Jahren 
zahlreiche Fachartikel und Bücher. Mit 30 
weiteren Verfassungsrechtlern und rund 
500 Bürgern – darunter dem damaligen 
ÖDP-Bundesvorsitzenden Klaus Buchner 
– legte von Arnim 2010 Beschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht gegen die Euro-
pawahl 2009 ein. Darin kritisiert er die 5-
Prozent-Hürde und die starren Listen bei 
der Wahl zum Europäischen Parlament 
als verfassungswidrig. 

Kontakt:  www.arnimvon.de 

„Abgeordnete kann man strafl os 
bestechen! Obwohl Deutschland eine
UN-Konvention gegen Abgeordneten-

korruption unterzeichnet hat.“
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Deutsche Bundestag seit Jahren 
gegen dessen Ratifi zierung und 
Umsetzung. Ein Skandal! Hinzu 
kommt, dass sich Abgeordne-
te ganz legal als hochbezahlte 
Lobbyisten in die Dienste eines 
Konzerns oder eines Branchen-
verbands begeben können. Das 
ist nicht hinnehmbar und gehört 
verboten. 

Laut Grundgesetz sind alle 
politischen Amtsträger verpfl ich-
tet, die ihnen anvertraute Macht 
nur im Sinne des Gemeinwohls 
auszuüben. Warum können viele 
immer wieder dagegen versto-
ßen?

Nach außen hin existiert eine 
Fassade schöner Worte und staats-
tragender Gesten, aber ab und zu 
reißt der Schleier auf und gibt 
den Blick auf das Dahinter frei. 
Dabei zeigt sich: Eigennütziges 
Handeln ist nicht die Ausnahme, 
sondern schon fast die Regel. Ein 
Bollwerk gegen den Machtmiss-
brauch sollte eigentlich die Ge-
waltenteilung sein, doch unsere 
Parteien unterlaufen dieses Prin-
zip, indem sie ihre Kontrolleure 
selbst auswählen und dabei gerne 
Personen bevorzugen, von denen 
sie glauben, dass sie ihnen nicht 
wirklich wehtun. Die Besetzung 
hoher Gerichte, vor allem der 
Verfassungsgerichte, die Spitzen 
in den Rechnungshöfen und in 
den öffentlich-rechtlichen Me-
dien pfl egt die politische Klasse 
unter sich auszukungeln. Und 

sehr schnell einig ist sie sich beim 
Wahlrecht, bei der Politikerver-
sorgung und der Parteienfi nan-
zierung. Wobei die Parteienfi -
nanzierung heute auch über die 
Zuschüsse für Fraktionen und 
Parteistiftungen sowie die Tau-
senden von persönlichen Mitar-
beitern von Parlamentsabgeord-
neten läuft. 

Können Sie das System der 
Zuschüsse für Fraktionen und 
Mitarbeiter etwas näher darstel-
len?

Während die offi zielle Partei-
enfi nanzierung unter allen deut-
schen Parteien, die bei Wahlen 
gewisse Hürden überwunden 
haben, derzeit 141,9 Mio. Euro 

und ab 2012 150,8 Mio. pro Jahr 
verteilt, genehmigen sich die 
Fraktionen im Bundestag und 
in den Landtagen zusätzlich fast 
200 Mio. Euro. Die Fraktionen 
bewilligen sich diese Mittel selbst 
und verbergen sie geschickt vor 
der Öffentlichkeit. Diese Geld-
schwemme führte dazu, dass die 
Fraktionen einer großen Zahl 
von Funktionären hohe Extra-
gehälter zahlen, obwohl dies 
nach der Rechtsprechung nur 
für Fraktionsvorsitzende erlaubt 

ist. Das Innehaben eines wohldo-
tierten Funktionärspostens oder 
die Aussicht darauf stärkt natür-
lich auch die Parteidisziplin. Die 
sog. „Mitarbeiterpauschale“ wird 
lautlos über einen Haushaltstitel 
im Gesamthaushalt des Bundes-
tags angehoben. Seit ihrer Ein-
führung 1969 stieg sie von 767 
Euro auf heute rund 20.000 Euro 
pro Monat für jeden Abgeordne-
ten. Sie hat sich also ver-26-facht. 
Nimmt man die Landesparla-
mente hinzu, zahlt der Steuerzah-
ler für Abgeordnetenmitarbeiter 
weit über 200 Mio. Euro jährlich. 
Jeder Bundestagsabgeordnete be-
schäftigt im Durchschnitt mehr 
als zehn persönliche Mitarbeiter. 

Wofür er die aber genau einsetzt, 
darüber muss er niemandem Re-
chenschaft ablegen. Sie sind nicht 
nur im Bundestag in Berlin tätig, 
sondern auch in den Wahlkrei-
sen. Vielfach arbeiten sie dort 
auch für Parteigeschäftsstellen. 
Das ist illegal, denn nach §12 des 
Abgeordnetengesetzes dürfen die 
vom Steuerzahler fi nanzierten 
Mitarbeiter den Abgeordneten 
nur bei seiner parlamentarischen 
Arbeit unterstützen. Und das be-
nachteiligt kleinere Parteien, die 
nicht in den Parlamenten vertre-
ten sind. 

Wie lässt sich so ein Miss-
brauch von Steuergeldern ver-
hindern?

Wir brauchen hier viel mehr 
Transparenz. Ein entsprechendes 
Gesetz muss die Abgeordneten 
zwingen, über die genaue Ver-
wendung ihrer Mitarbeiter Re-
chenschaft abzulegen. Und jede 
Erhöhung der Zuschüsse an 
Fraktionen, für Mitarbeiter oder 
Parteistiftungen muss ebenfalls 
per Gesetz beschlossen werden, 
denn im Lichte der Öffentlichkeit 
sind so gewaltige Erhöhungen 
wie in der Vergangenheit viel 
schwerer machbar. Wenn man 
einen Geldhahn im Keller hat, 
den man nur aufdrehen braucht, 
wird jeder irgendwann schwach. 
Auch absolute Obergrenzen, wie 
sie für die staatliche Parteienfi -
nanzierung längst bestehen, sind 
festzulegen.

Wer soll solche Gesetze be-
schließen?

„Bei der Europawahl 2009 wurden
2,8 Millionen Stimmen fehlgeleitet. Sie 

kamen anderen Parteien zugute.“ 

13. Speyerer
Demokratietagung

Die von Prof. Hans Herbert 
von Arnim geleitete Veranstal-
tung fi ndet dieses Jahr 
vom 27. bis 28. Oktober 
2011 statt. An ihr kön-
nen auch interessierte 
Bürger teilnehmen. 
Das Thema lautet dies-
mal: Widerstand. Es 
geht dabei um demo-
kratisch und rechts-
staatlich sublimierte 
Formen wie die Anru-
fung von Gerichten und Di-
rekte Demokratie, aber auch 
um vermutlich rechtswidrige 
Politik wie die Milliardenbe-
lastung von Steuerzahlern mit 
Schulden anderer Staaten und 
Verlusten von Banken. Neben 
Thilo Sarrazin, Gabriele Pauli 
und Hans-Olaf Henkel tritt 
auch Sebastian Frankenberger 
als Referent auf. Er berichtet 
über „Widerstand durch di-
rekte Demokratie – aus Sicht 
eines Aktivisten“. 

Weitere Infos:
www.arnimvon.de  
Weiterbildung / Tagungen

Auf Prof. Dr. Hans Herbert von Arnims Website fi nden sich 
ausführliche Informationen über die von der ÖDP unterstützte 
Verfassungsklage gegen die Europawahl 2009: www.arnimvon.de  
Veröffentlichungen  Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht 

Das ist das Problem: Die 
Parteien im Parlament und ihre 
Abgeordneten müssten dies be-
schließen, haben daran aber kein 
Interesse. Hier können die Ver-
fassungsgerichte ein Gegenge-
wicht bilden – und Parteien und 
Bürger, die sie anrufen. Öffent-
licher Druck ist notwendig. Da 
spielen die Medien eine entschei-
dende Rolle. Aber es gilt eben 
auch, durch Wahlrechtsreformen 
die Alleinherrschaft der Parteien 
zu begrenzen und die Macht der 
Bürger zu stärken. Vor allem die 
Direkte Demokratie bildet ein 
wichtiges Gegengewicht zum 
übergroß gewordenen Gewicht 
der Parteien, die den Staat immer 
mehr für die Realisierung ihrer 
eigenen Interessen missbrau-
chen. Das wäre keine „Revoluti-
on“, sondern nur eine Korrektur 
der aus dem Gleichgewicht ge-
ratenen Verhältnisse – und zwar 
ganz im Sinne des Grundge-
setzes, nach dem die Parteien bei 
der politischen Willensbildung 
des Volkes eben nur mitwirken.

Herr Prof. von Arnim, herz-
lichen Dank für das interessante 
Gespräch.     


